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Landesprogramm Wirtschaft 2021-2027 -
Altlastensanierung und
Flächenrevitalisierung

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft (LPW) aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln.

Ziel der Fördermaßnahme

Ziel der Förderung nach dieser Richtlinie ist es, insbesondere in stark überprägten urbanen Räumen
umweltschädliche Altlasten zu sanieren und versiegelte bzw. mindergenutzte Flächen durch eine ökologische
Aufwertung zu revitalisieren. 
 Der Boden ist aufgrund seiner natürlichen Funktionen nicht nur eine wichtige Grundlage für die biologische
Vielfalt, sondern er hat aufgrund seiner vielfältigen Speicher- und Filterfunktionen auch eine große ökologische,
wasserwirtschaftliche und klimarelevante Bedeutung. Mit Hilfe dieser Fördermaßnahme soll der Boden als
natürliche Ressource und Bestandteil des Naturhaushaltes geschützt und beeinträchtigte natürliche
Bodenfunktionen wiederhergestellt werden, um einen Beitrag zum Schutz der Ressource Boden, zum Schutz
des Grundwassers, der menschlichen Gesundheit, zur Verbesserung der biologischen Vielfalt und zur
Anpassung an den Klimawandel zu leisten. 

Wie ist Ihr Weg zur Förderung?

Die digitale Antragstellung ist ab sofort über das Serviceportal des Landes möglich. Sie benötigen ein
Servicekonto, um online Anträge zu stellen und Rückmeldungen dazu zu erhalten. Für eine Nutzung für das
Landesprogramm Wirtschaft muss Ihr Servicekonto mit dem Elster-Zertifikat Ihres Unternehmens
authentifiziert worden sein. Hier erfahren Sie mehr zur digitalen Antragstellung und Kommunikation im
Landesprogramm Wirtschaft.

Wichtige Hinweise für Antragstellende

1. Gemäß Ziffer 1.3 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 Landeshaushaltsordnung Schleswig-
Holstein (LHO) dürfen Zuwendungen zur Projektförderung nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die
noch nicht begonnen worden sind. Hiervon abweichend darf mit dem Vorhaben vor der abschließenden
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https://dfoerdermittelantrag.dataport.de/dfadsh/Application?applicationId=08dbdc7a-d7e6-4bb0-8a4f-affd8c5ecd7e
https://www.ib-sh.de/infoseite/digitale-kommunikation-im-lpw-2021-2027/
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Förderentscheidung nur dann begonnen werden (sog. vorzeitiger Maßnahmebeginn), wenn die
bewilligende Stelle (hier: IB.SH) dies auf Antrag schriftlich genehmigt.

2. Förderungen aus dem Landesprogramm Wirtschaft 2021-2027 können eine Beihilfe darstellen. Bitte
informieren Sie sich frühzeitig im Rahmen der Planung Ihres Vorhabens oder sprechen Sie uns an. Bei
Fragen hilft

3. Bitte achten Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Vorhabens auf die Einhaltung der
Vergabebestimmungen. Diese dienen der Sicherstellung eines rechts- und wirtschaftspolitisch
geordneten Wettbewerbs, der auf einen effizienten und wirtschaftlichen Einsatz öffentlicher Mittel
abzielt. Bei Fragen zu der Vergabe wenden Sie sich bitte frühzeitig an Ihre Rechtsberater oder
Beratungsstellen, z. B. Auftragsberatungsstelle (ABST Schleswig-Holstein), damit fehlerhaft vergebene
Aufträge nicht zu einem Widerruf oder Ausschluss der Förderung führen.

4. Bitte beachten Sie, dass in der GRW-Förderung die Förderung der Installation fossiler Heizkessel
grundsätzlich unzulässig ist.
  Im EFRE-Programm sind in sehr engen Grenzen gemäß Artikel 7 Abs. 1 lit h) i) der EFRE Verordnung
2021/1058 Investitionen im Zusammenhang mit der Produktion, Verarbeitung, Beförderung, Verteilung,
Speicherung oder Verbrennung fossiler Brennstoffe zulässig.

Hinweis zu Erstattungsanträgen

Bitte beachten Sie, dass die Termine für die Einreichung der Erstattungsanträge gem. Ziffer III.1 Ihres
Zuwendungsbescheides verpflichtend sind! Nur wenn in dem jeweiligen Abrechnungszeitraum tatsächlich keine
Ausgaben angefallen sind, ist eine sog. Fehlanzeige zu einem Termin zulässig.

Bei Fragen hilft

Dr. Cornelia Fessler
Beraterin Landesprogramm Wirtschaft
Telefon: 0431 9905-2827

Zur Produkt-Webseite

https://www.ib-sh.de/produkt/lpw21-27-flaechenrevitalisierung/
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https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/wirtschaft/lpw/service/beihilfe/beihilfe_node.html
https://www.ib-sh.de/produkt/lpw21-27-flaechenrevitalisierung/#sectionContact
https://www.ib-sh.de/produkt/lpw21-27-flaechenrevitalisierung/#sectionContact
https://www.ib-sh.de/produkt/lpw21-27-flaechenrevitalisierung/

